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Siegburg, den 27.10.2020 
An den Landrat des Rhein-Sieg-Kreises                           
Herrn Sebastian Schuster, Frau Kreisdirektorin Svenja Udelhoven                                 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1                                               
53721 Siegburg 
                

 

Erlass Allgemeinverfügung des Rhein-Sieg-Kreises vom 21.10.2020 zur Feststellung der 

Gefährdungsstufe 2 gemäß § 15a Coronaschutzverordnung für das Gebiet des Rhein-Sieg-

Kreises (Anlage)  -  Mitwirkung von Kreistagsgremien, Rechtsmittel, Schadensersatzklagen  

Anfrage gemäß § 12 Geschäftsordnung des Rhein-Sieg-Kreises zur nächsten 

Kreistagssitzung mit der Bitte um schriftliche Bekanntgabe 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Schuster, sehr geehrte Frau Kreisdirektorin Udelhoven, 
 

Ihre o.g. Allgemeinverfügung enthält weitreichende und einschneidende Maßnahmen für die 
Bürgerinnen und Bürger, die Gastronomie, den Einzelhandel, das Handwerk, das 
Dienstleistungsgewerbe, … im Rhein-Sieg-Kreis.  
Auf der Tagesordnung zur Kreistagssitzung am 03.11.2020 oder Kreisausschuss vom 26.10.2020 
findet man keinen Punkt zum Erlass dieser Allgemeinverfügung, an eine diesbezügliche 
Dringlichkeitsentscheidung aus dem Kreistagsbüro kann ich mich auch nicht erinnern. 
 

Meine Fragen: 
 

1. Wurde die Allgemeinverfügung also von Ihnen, Herr Landrat, mit der Kreisdirektorin allein 

verantwortlich formuliert, völlig ohne Mitwirkung durch Wahlen legitimierte Bürgervertreter 
(Kreistags- oder Kreisausschussmitglieder,  …)? 

2. Wenn nein, wer war noch beteiligt? 
3. Wenn ja, warum haben Sie diese Gremien nicht beteiligt? Ist das in der 

Coronaschutzverordnung nicht vorgesehen oder sogar ausgeschlossen? 
4. Gemäß Rechtsmittelbelehrung kann beim Verwaltungsgericht geklagt werden. Erwarten Sie 

Klagen bzw. gibt es Klagen aus früheren Verfügungen? Wenn ja, wie viel? 

5. Sehen Sie mögliche Schadensersatzklagen aus dem Kreis der o.g. Betroffenen? 
 
Mit freundlichen Grüßen      

Helmut Fleck 
Dr. Helmut Fleck  
-Volksabstimmung- 
 

Anlage: 1 
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